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Anmerkung zur 

Bleibeperspektive
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Anfrage der LINKEN, BT-Drucksache 19/3860 (17.8.18)



Ein paar Anmerkungen 

zur Duldung
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Eine Bescheinigung (?)
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Eine Bescheinigung (?)



„Ein mit Billigung der ABH bestehender, 

aufenthaltsrechtlicher Status unterhalb der 

Duldung ist rechtlich nicht möglich. Schon 

aus systematischen Gründen bleiben so bei 

einer bestehenden vollziehbaren Ausreise-

pflicht nur zwei Alternativen: Entweder die 

Behörde vollzieht diese durch Abschiebung 

oder sie nimmt die Anwesenheit des 

Betroffenen hin, „duldet“ sie
Bruns, in: Hofmann / Hoffmann: Ausländer-recht, 2016 (S. 

942ff);  
9



BVerfG, Beschluss vom 6. März 2003; 2 BvR 397/02

„Es entspricht der gesetzgeberischen Konzep-

tion des Ausländergesetzes, einen vollziehbar 

ausreisepflichtigen Ausländer bei Vorliegen der 

gesetzlichen Voraussetzungen entweder 

unverzüglich abzuschieben oder ihn nach § 55 

Abs. 2 AuslG zu dulden. (…)“
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„Da der Ausländer auch zu dulden ist, wenn er 

die Entstehung des Hindernisses (z.B. durch 

Mitführen gefälschter Papiere bei der Einreise) 

oder dessen nicht rechtzeitige Beseitigung (etwa 

durch unterlassene Mitwirkung bei der Beschaf-

fung notwendiger Identitätspapiere) zu vertreten 

hat, ist keine Konstellation vorstellbar, in der 

der Ausländer nicht einen Anspruch auf 

Erteilung einer Duldung hätte.“

BVerfG, Beschluss vom 6. März 2003; 2 BvR 397/02



Arbeitsmarktzugang



13

Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfrage der 
LINKEN, BT-Drucksache 18/13329

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/133/1813329.pdf
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Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfrage der 
LINKEN, BT-Drucksache 18/13329

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/133/1813329.pdf
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Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfrage der 
LINKEN, BT-Drucksache 18/13329

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/133/1813329.pdf


ABH

Erlaubnis zur 

Beschäftigung?

Erlaubnis zur 

Beschäftigung

(Ermessen)!

Zustimmung zur 

Beschäftigung!

BA

Aufenthaltsgestattung, 

Ankunftsnachweis, 

Duldung.

Drei Monate Wartefrist  ab 

Einreise, nicht mehr in 

Landeseinrichtung.

Zustimmung zur 

Beschäftigung?

Vorrangprüfung
Lohnprüfung

„Zustimmungsfrei“
 immer

• betriebliche Ausbildung, 

• Praktika, die nach 

§ 22 Abs. 1 MiLoG

mindestlohnfrei sind

• Freiwilligendienste

Nach 4 Jahren Aufenthalt: 

• Jede Tätigkeit

Max. zwei Wochen  (Zustimmungsfiktion 

§ 36 Abs. 2 BeschV)



Die Ermessensentscheidung
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Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfrage der 
LINKEN, BT-Drucksache 18/13329

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/133/1813329.pdf
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 Die Erteilung der Beschäftigungserlaubnis ist eine 

Ermessensentscheidung.

 Es besteht Anspruch auf Ausstellung eines begründeten 

Bescheids, aus dem die Ermessensabwägung hervorgeht 

( § 37 VwVfG; § 39 VwVfG). 

 Bei einer Ablehnung kann gegen die Entscheidung in 

manchen Bundesländern ein Widerspruch eingelegt 

werden, in den meisten Bundesländern muss man 

unmittelbar eine Klage beim Verwaltungsgericht einlegen.

 Zusätzlich sollte beim Verwaltungsgericht ein „Antrag auf 

Erlass einer einstweiligen Anordnung“ (Eilantrag) gestellt 

werden ( § 123 VwGO)

https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/__37.html
https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/__39.html
https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/__123.html
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 VG Köln, Beschluss vom 23.01.2018 - 5 L 31/18 -

asyl.net: M26148 https://www.asyl.net/rsdb/m26148/ :

Leitsätze:

1. Das Ermessen der Ausländerbehörde bei Erteilung einer 

Beschäftigungserlaubnis verdichtet sich bei Vorliegen der 

Erteilungsvoraussetzungen zu einem Anspruch. 

2. Die Versagung kann wegen Art. 16a GG während des 

laufenden Asylverfahrens nicht auf die fehlende Mitwirkung 

an der Beschaffung von Passersatzpapieren gestützt 

werden. 

https://www.asyl.net/rsdb/m26148/


Vorrangprüfung und Prüfung 
der 
Beschäftigungsbedingungen
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Aussetzung der Vorrangprüfung:
Für Personen mit Duldung, Aufenthaltsgestattung, BüMA / 
Ankunftsnachweis gilt (§ 32 Abs. 5 BeschV):

Die Vorrangprüfung wird bis zum 5. August 2019 auch 
in den ersten 15 Monaten ausgesetzt. 

Dies gilt in den meisten Agenturbezirken 
(Anlage zu § 32 Abs. 5 BeschV).

Leiharbeit ist dann auch in den ersten 15 Monaten 
möglich.

Eine Prüfung der Beschäftigungsbedingungen findet 
dennoch statt.

http://ggua.de/fileadmin/downloads/integrationsgesetz/verabschiedet/Anlage_32_BeschV.pdf
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Aussetzung der Vorrangprüfung:
Die Vorrangprüfung bleibt in den ersten 15 Monaten nur 
noch in folgenden Agenturbezirken bestehen:

Mecklenburg-Vorpommern:

flächendeckend

Bayern: 

Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg-Coburg, Bayreuth–Hof, 

Fürth, München, Nürnberg, Passau, Schweinfurt, Traunstein, 

Weiden

NRW:

Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, 

Oberhausen, Recklinghausen
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Formular Stellenbeschreibung:
https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/p
ublic/documents/webdatei/mdaw/mdk4/~edisp/l6019022
dstbai454236.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI454239



Duldung mit 

Arbeitsverbot

Aufenthaltsgestattung 

mit Arbeitsverbot



ABH

Arbeitsverbot während des 

Asylverfahrens 

(§ 61 Abs. 2 Satz 4 AsylG):

„Einem Ausländer aus einem sicheren 

Herkunftsstaat gemäß § 29a, der nach 

dem 31. August 2015 einen Asylantrag 

gestellt hat, darf während des 

Asylverfahrens die Ausübung einer 

Beschäftigung nicht erlaubt werden.“



ABH

Arbeitsverbot bei Duldung (§ 60a Abs. 6 AufenthG):

„Einem Ausländer, der eine Duldung besitzt, darf die Ausübung 

einer Erwerbstätigkeit nicht erlaubt werden, wenn

1. er sich in das Inland begeben hat, um Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz zu erlangen,

2. aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ihm aus Gründen, die 

er selbst zu vertreten hat, nicht vollzogen werden können oder

3. er Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates nach §

29a des Asylgesetzes ist und sein nach dem 31. August 2015 

gestellter Asylantrag abgelehnt wurde.

Zu vertreten hat ein Ausländer die Gründe nach Satz 1 Nummer 2 

insbesondere, wenn er das Abschiebungshindernis durch 

eigene Täuschung über seine Identität oder 

Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche Angaben 

selbst herbeiführt.“
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„Sichere Herkunftsstaaten“
Sind ausschließlich:

→ Albanien

→ Bosnien

→ Ghana

→ Kosovo

→ Mazedonien

→ Montenegro

→ Senegal

→ Serbien





Praktika



 Ein „Praktikum“ ist normalerweise eine

Beschäftigung, für die eine Erlaubnis der ABH und 

eine Zustimmung der BA (mit Vorrang- und 

Lohnprüfung) erforderlich sind.

 Ein Praktikum ist normalerweise 

mindestlohnpflichtig

Stichwort „Praktikum“



Ausnahmen:

 Ohne Erlaubnis der ABH und ohne Zustimmung der 

BA möglich, da keine „Beschäftigung“: 

 unbezahlte Praktika im Rahmen des allgemeinen

Schulbesuchs, 

 Maßnahmen nach

§ 45 SGB III (Aktivierung und berufl. Eingliederung)

 „Hospitationen“

 Ehrenamtliche Tätigkeiten

 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG und § 5a 

AsylbLG („FIM“)

Stichwort „Praktikum“



Ausnahmen:

 Ohne Zustimmung der BA, aber mit Erlaubnis der ABH: 

 Praktika gem. § 22 Abs. 1 MiLoG: 

 ausbildungsorientierende Praktika bis drei Monate,

(vgl.: Arbeitshilfe der BA zu Praktika)

 ausbildungsbegleitende Pflichtpraktika, (z. B auch

im Rahmen eines Anpassungslehrgangs zur 

Vorbereitung auf die Externenprüfung, 

obligatorische Praxisphase für die Anerkennung)

 Freiwillige ausbildungsbegleitende Praktika bis drei 

Monate

 Praktika im Rahmen von § 54a SGB III 

(Einstiegsqualifizierung)

Stichwort „Praktikum“

https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjc3/~edisp/l6019022dstbai772426.pdf


Arbeitsmarkt

Arbeitshilfe: Zugang zur Beschäftigung mit
Duldung und Aufenthaltsgestattung

Arbeitshilfe: Zugang zu Praktika mit Duldung und 
Aufenthaltsgestattung

Neue Arbeitshilfe des Caritasverbandes OS: 
„Rahmenbedingungen von Praktika und ähnlichen
betrieblichen Tätigkeiten für Asylsuchende und 
geduldete Ausländer/innen“:

http://www.caritas-os.de/zbs-auf/zbs-auf

http://www.ggua-projekt.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Zugang_zu_Arbeit_mit_Duldung_November_2014.pdf
http://www.ggua-projekt.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Erfordernis_einer_Arbeitserlaubnis_bzw.pdf


Duldung für die Ausbildung
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Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfrage der 
LINKEN, BT-Drucksache 18/13329

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/133/1813329.pdf
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Der Wortlaut § 60a Abs. 2 Satz 3ff AufenthG

„Einem Ausländer kann eine Duldung erteilt werden, 

wenn dringende humanitäre oder persönliche Gründe 

oder erhebliche öffentliche Interessen seine 

vorübergehende weitere Anwesenheit im 

Bundesgebiet erfordern. Eine Duldung wegen 

dringender persönlicher Gründe im Sinne von Satz 3 

ist zu erteilen, wenn der Ausländer eine qualifizierte 

Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder 

vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf in 

Deutschland aufnimmt oder aufgenommen hat, die 

Voraussetzungen nach Absatz 6 nicht vorliegen und 

konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung 

nicht bevorstehen. 
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Der Wortlaut § 60a Abs. 2 Satz 3ff AufenthG

In den Fällen nach Satz 4 wird die Duldung für die im 

Ausbildungsvertrag bestimmte Dauer der 

Berufsausbildung erteilt. Eine Duldung nach Satz 4 

wird nicht erteilt und eine nach Satz 4 erteilte Duldung 

erlischt, wenn der Ausländer wegen einer im 

Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat 

verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis 

zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen 

wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz 

oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen 

werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben. 
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Der Wortlaut § 60a Abs. 2 Satz 3ff AufenthG

Wird die Ausbildung nicht betrieben oder 

abgebrochen, ist der Ausbildungsbetrieb verpflichtet, 

dies unverzüglich, in der Regel innerhalb einer 

Woche, der zuständigen Ausländerbehörde schriftlich 

mitzuteilen. In der Mitteilung sind neben den 

mitzuteilenden Tatsachen und dem Zeitpunkt ihres 

Eintritts die Namen, Vornamen und die 

Staatsangehörigkeit des Ausländers anzugeben. Die 

nach Satz 4 erteilte Duldung erlischt, wenn die 

Ausbildung nicht mehr betrieben oder abgebrochen 

wird. 
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Der Wortlaut § 60a Abs. 2 Satz 3ff AufenthG
Wird das Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendigt oder 

abgebrochen, wird dem Ausländer einmalig eine Duldung für 

sechs Monate zum Zweck der Suche nach einer weiteren 

Ausbildungsstelle zur Aufnahme einer Berufsausbildung nach 

Satz 4 erteilt. Eine nach Satz 4 erteilte Duldung wird für 

sechs Monate zum Zweck der Suche nach einer der 

erworbenen beruflichen Qualifikation entsprechenden 

Beschäftigung verlängert, wenn nach erfolgreichem 

Abschluss der Berufsausbildung, für die die Duldung erteilt 

wurde, eine Weiterbeschäftigung im Ausbildungsbetrieb nicht 

erfolgt; die zur Arbeitsplatzsuche erteilte Duldung darf für 

diesen Zweck nicht verlängert werden. § 60a bleibt im 
Übrigen unberührt.
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Duldung für die Ausbildung
Es besteht ein Anspruch auf Erteilung einer Duldung für 
die gesamte Zeit einer Berufsausbildung (§ 60a Abs. 1 Satz 
4ff AufenthG),

wenn qualifizierte schulische o. betriebliche 
Berufsausbildung aufgenommen wird oder wurde 
(mind. zweijährig),

„konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung 
nicht bevorstehen“ und

kein Arbeitsverbot nach § 60a Abs. 6 vorliegt

Keine Verurteilung wegen vors. Straftaten über 50 TS.



Ausbildungsduldung ist Spezialform 
der Ermessensduldung nach § 60a 
Abs. 2 Satz 3 AufenthG!
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Duldung für die Ausbildung
Daher besteht die Möglichkeit, an DeuFöV und IntK teilzunehmen.



Qualifizierte Ausbildung
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Duldung für die Ausbildung
 „Qualifiziert“, wenn es sich um eine betriebliche oder schulische 

Berufsausbildung mit einer mindestens zweijährigen 

Ausbildungsdauer handelt, die zu einem staatlich anerkannten oder 

vergleichbaren Ausbildungsabschluss führt. 

bezieht sich auf die generell vorgesehene Dauer des 

Ausbildungsganges und nicht auf eine individuell festgelegte Dauer 

im Ausbildungsvertrag (vgl. § 6 Abs. 1 BeschV i.V.m. RN 6.0.1 der 

Fachlichen Weisung der Bundesagentur für Arbeit zu § 6 BeschV v. 

20.06.2016). 

Sofern eine grundsätzlich mindestens zweijährige 

Ausbildungsdauer aus individuellen Gründen verkürzt wird, z.B. 

durch die Anrechnung berufsvorbereitender Maßnahmen auf die 

Gesamtdauer der Ausbildung, ist das Kriterium der „qualifizierten 

Berufsausbildung“ erfüllt. 
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Duldung für die Ausbildung
Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 

1.06.2017

https://ggua.de/fileadmin/downloads/Ausbildungsduldung/UEberarbeiteter_Erlass_Ausbildungsduldung_Sachsen_1.06.2017.pdf


Konkrete Maßnahmen zur 
Aufenthaltsbeendigung?
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Duldung für die Ausbildung
„Konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung“ sind 
laut Gesetzesbegründung:

Abschiebungsflug ist schon „terminiert“, Verfahren zur 
Dublin-Überstellung „läuft“, Passersatzpapiere sind durch 
die ABH beantragt 
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Duldung für die Ausbildung
Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 

1.06.2017

https://ggua.de/fileadmin/downloads/Ausbildungsduldung/UEberarbeiteter_Erlass_Ausbildungsduldung_Sachsen_1.06.2017.pdf
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Duldung für die Ausbildung
Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 

1.06.2017

https://ggua.de/fileadmin/downloads/Ausbildungsduldung/UEberarbeiteter_Erlass_Ausbildungsduldung_Sachsen_1.06.2017.pdf
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Duldung für die Ausbildung
Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 

1.06.2017

https://ggua.de/fileadmin/downloads/Ausbildungsduldung/UEberarbeiteter_Erlass_Ausbildungsduldung_Sachsen_1.06.2017.pdf


Arbeitsverbot liegt vor?
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Duldung für die Ausbildung

Ein Arbeitsverbot nach § 60a Abs. 6 AufenthG liegt nur vor 
bei

„Einreise zum Zweck des Sozialhilfebzugs“

Selbstverschuldetem Abschiebungshindernis,

Asylantragstellung aus „sicheren Herkunftsländern“ ab 
dem 1. September 2015 und abgelehntem Asylantrag
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Duldung für die Ausbildung
Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 

11.12.2017

https://ggua.de/fileadmin/downloads/Ausbildungsduldung/SMI_171211_Erlass_zu_Versagungstatbestaenden_nach____60a_Abs._6_AufenthG.pdf
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Duldung für die Ausbildung
Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 

11.12.2017

https://ggua.de/fileadmin/downloads/Ausbildungsduldung/SMI_171211_Erlass_zu_Versagungstatbestaenden_nach____60a_Abs._6_AufenthG.pdf
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Duldung für die Ausbildung

Sehr ausführliche, überwiegend restriktive Vorgaben zur Frage des 

Arbeitsverbots gibt es im Erlass des Sächsischen Staatsministeriums 

des Innern vom 11.12.2017

Der Erlass strukturiert das Arbeitsverbot nach folgenden Kriterien:

Allgemeine Anforderungen an die Mitwirkungspflicht

Vertretenmüssen des Abschiebungshindernisses

Kausalität 

Gegenwärtigkeit

https://ggua.de/fileadmin/downloads/Ausbildungsduldung/SMI_171211_Erlass_zu_Versagungstatbestaenden_nach____60a_Abs._6_AufenthG.pdf
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Duldung für die Ausbildung
Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 

1.06.2017

https://ggua.de/fileadmin/downloads/Ausbildungsduldung/UEberarbeiteter_Erlass_Ausbildungsduldung_Sachsen_1.06.2017.pdf


Ermessen?
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Duldung für die Ausbildung
Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 

1.06.2017

https://ggua.de/fileadmin/downloads/Ausbildungsduldung/UEberarbeiteter_Erlass_Ausbildungsduldung_Sachsen_1.06.2017.pdf
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Duldung für die Ausbildung
Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 

11.12.2017

https://ggua.de/fileadmin/downloads/Ausbildungsduldung/SMI_171211_Erlass_zu_Versagungstatbestaenden_nach____60a_Abs._6_AufenthG.pdf
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Duldung für die Ausbildung
Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 

11.12.2017

https://ggua.de/fileadmin/downloads/Ausbildungsduldung/SMI_171211_Erlass_zu_Versagungstatbestaenden_nach____60a_Abs._6_AufenthG.pdf
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Ausbildung „steht bevor“?
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Duldung für die Ausbildung
Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 

1.06.2017

https://ggua.de/fileadmin/downloads/Ausbildungsduldung/UEberarbeiteter_Erlass_Ausbildungsduldung_Sachsen_1.06.2017.pdf


Helferausbildungen und 
vorbereitende Maßnahmen?
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Duldung für die Ausbildung

 Erteilung der Ausbildungsduldung nicht möglich

 Erteilung einer Ermessensduldung nach 
§ 60a Abs. 2 Satz 3 ist möglich.



Familientrennung?
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Duldung für die Ausbildung
Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 

11.12.2017

https://ggua.de/fileadmin/downloads/Ausbildungsduldung/SMI_171211_Erlass_zu_Versagungstatbestaenden_nach____60a_Abs._6_AufenthG.pdf
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Duldung für die Ausbildung

 VGH Bayern: Beschluss vom 27. Juli 2018 (19 CE 
18.1495): 

https://ggua.de/fileadmin/downloads/Ausbildungsduldung/VGH_Bayern_Beschluss_Juli_2018_Ausbildungsduldung_Familien__002_.pdf


Schon eine Ausbildung absolviert 
oder Berufserfahrung?
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72



73

Duldung für die Ausbildung
Betrieb ist verpflichtet, i. d. R. innerhalb einer Woche 

den Abbruch oder das Nichtbetreiben der Ausbildung 
schriftlich der ABH mitzuteilen. Ansonsten: Bußgeld bis 
zu 30.000 Euro

Bei Abbruch oder vorzeitiger Beendigung der 
Ausbildung: einmalig Duldung für sechs Monate zur 
Suche einer anderen Ausbildung

Nach erfolgreichem Abschluss: sechs Monate Duldung 
zur Suche einer dem Abschluss entsprechenden 
Beschäftigung



Und nach der Ausbildung?
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Aufenthaltserlaubnis für die Beschäftigung nach Ausbildung

Nach erfolgreichem Abschluss einer qualifizierten 
Ausbildung in D.:

Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 18a Abs. 1a AufenthG für eine dem Abschluss 
entsprechende Beschäftigung

BA muss zustimmen (ohne Vorrangprüfung, mit Prüfung 
der Beschäftigungsbedingungen)

Für zwei Jahre, Verlängerung möglich.



https://www.einwanderer.net/fileadmin/Neue_Arbeits

hilfen/2018_ausbildungsduldung.pdf

https://www.einwanderer.net/fileadmin/Neue_Arbeitshilfen/2018_ausbildungsduldung.pdf


Sicherung des 
Lebensunterhalts während 
einer Ausbildung



Ausbildungsförderung 

mit Gestattung
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Asylsuchende mit 
Gestattung /  
Ankunftsnachweis

„gute Bleibeperspektive“, 
Schutzquote mind. 50 Prozent,
(§ 132 Abs. 1 SGB III)

Wer ist das 
nochmal?

Syrien, Eritrea, Irak, Iran, Somalia, Alle anderen

BAB Ja (nach 15 Monaten) Nein?

BvB Ja (nach drei Monaten) Nein?

BAföG nein Nein

AbH Ja (nach drei Monaten) Nein?

ASA Ja (nach drei Monaten) Nein?

BaE nein nein



Es gibt mittlerweile mehrere positive Entscheidungen 

von Sozialgerichten, die im Eilverfahren BAB auch 

Asylsuchenden aus anderen Herkunftsstaaten 

zugesprochen haben:

 LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 16. November 

2017 – L 18 AL 182/17 B ER

 LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 24. Januar 

2018 – L 14 AL 5/18 B ER.

Das SG Köln hat einem jungen Mann mit 

Aufenthaltsgestattung im Eilerfahren abH

zugesprochen:

 SG Köln, Beschluss vom 22.5.2018, S 20 AL 204/18 

ER

https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=196803
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/LSG_1-18_20180130.pdf


Ausbildungsförderung 

mit Duldung
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Geduldete Alle, unabhängig vom Herkunftsland!

Wer ist das 
nochmal?

BAB Ja (nach 15 Monaten) Ja (nach 15 Monaten)

BvB Nach sechs Jahren Nach sechs Jahren

BAföG Ja, nach 15 Monaten Ja, nach 15 Monaten

AbH Ja (nach 12 Monaten) Ja (nach 12 Monaten)

ASA Ja (nach 12 Monaten) Ja (nach 12 Monaten)

BaE nein nein



Leistungen nach AsylbLG



AsylbLG 

Grundleistungen 

(§ 3 AsylbLG)

Zuständig: Sozialamt / 

Arbeitsagentur

Gesundheitsleistungen 

§ 4 und 6 AsylbLG

AsylbLG 

Analogleistungen 

(§ 2 AsylbLG)

Zuständig: Sozialamt / 

Arbeitsagentur

Gesundheitsleistungen

analog SGB V mit eGK

SGB II (Hartz IV)

Zuständig: Jobcenter

Gesundheitsleistungen

GKV: SGB V mit eGK

Asylverfahren

(Gestattung, BüMA, Ankunftsnachweis) Anerkennung

(Aufenthaltserlaubnis)
Erste 15 Monate Ab 16. Monat

SGB VIII (Anspruch)



AsylbLG 

Grundleistungen 

(§ 3 AsylbLG)

Zuständig: Sozialamt / 

Arbeitsagentur

Gesundheitsleistungen 

§ 4 und 6 AsylbLG

AsylbLG Analogleistungen 

(§ 2 AsylbLG)

Zuständig: Sozialamt / 

Arbeitsagentur

Gesundheitsleistungen

analog SGB V mit eGK

Asylverfahren

(Gestattung, BüMA, Ankunftsnachweis)

Ablehnung

(Duldung)

Erste 15 Monate

§ 3 AsylbLG
Ab 16. Monat: § 2 AylbLG

Leistungs-

einschränkungen 

als Sanktion 

möglich 

(§ 1a AsylbLG)

SGB VIII (Anspruch)



In den ersten 15 Monaten: Auch während einer 

Ausbildung / Studium / EQ: AsylbLG-

Grundleistungen nach § 3!

Schreiben des BMAS vom 26. Februar 2016: 

AsylbLG-Grundleistungen auch während einer 

Ausbildung oder einem Studium

http://ggua.de/fileadmin/downloads/AsylbLG/Schreiben_BMAS_26.02.16-Leistungsgewaehrung_an_Studenten_nach_AsylbLG.pdf


Ab dem 16. Monat: Leistungsausschluss bei dem 

Grunde nach förderfähigen Ausbildungen gem. §

22 Abs. 1 Satz 1 SGB XII.

Härtefallregelung § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII 

eröffnet jedoch Ermessen!



Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des 

Bundesausbildungsförderungsgesetzes oder der 

§§ 51, 57 und 58 des Dritten Buches dem Grunde 

nach förderungsfähig ist, haben keinen Anspruch 

auf Leistungen nach dem Dritten und Vierten 

Kapitel. In besonderen Härtefällen können

Leistungen nach dem Dritten oder Vierten Kapitel 

als Beihilfe oder Darlehen gewährt werden.

§ 22 SGB XII



Dieser Leistungsausschluss ist viel weiter 

gehend als in § 7 SGB II und daher eine 

ungerechtfertigte Ungleichbehandlung 

gegenüber Leistungsberechtigten nach dem 

SGB II!



„Allerdings gebietet eine verfassungskonforme 

Auslegung des AsylbLG, dass dem Antragsteller derzeit 

jedenfalls Leistungen nach § 3 AsylbLG zustehen. Dies 

folgt aus der überragenden Bedeutung des Grundrechts 

auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 

Existenzminimums (Atz. 1 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. 20 

Abs. 1 GG, vgl. BVerfG, Urteil vom 18. Juli 2012 – 1 BvL

10/10-). (…) Innerhalb der ersten 15 Monate des 

Aufenthalts in Deutschland hätte er trotz Teilnahme an 

der von ihm absolvierten Ausbildung ohne weiteres 

Anspruch auf Leistungen nach § 3 AsylbLG (…). 

SG Dresden, Beschluss vom 17. Januar 2018.

http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/SG_DD_170118_SGB_XII_22.pdf


Es ist kein sachlicher Grund ersichtlich, nach dem 

AsylbLG anspruchsberechtigte Personen von Leistungen 

nach einer Verfestigung der Aufenthaltsdauer 

auszuschließen, die ihnen bei einem kürzeren Aufenthalt 

zustünden. (…) Die Vorschrift des § 2 Abs. 1 AsylbLG ist 

daher verfassungskonform einschränkend dahingehend 

auszulegen, dass im Falle eines Ausschlussgrundes 

nach dem SGB XII die Inanspruchnahme von Leistungen 

nach § 3 AsylbLG unbenommen bleibt.“

SG Dresden, Beschluss vom 17. Januar 2018.

SG Dresden, Beschluss vom 17. Januar 2018.

http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/SG_DD_170118_SGB_XII_22.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/SG_DD_170118_SGB_XII_22.pdf


In vier Bundesländern existieren Erlasse, die eine 

großzügige Anwendung der Härtefallregelung 

anordnen bzw. empfehlen. Dies sind:

Niedersachsen, Erlass vom 4. Oktober 2017

Schleswig-Holstein, Erlass vom 10. Mai 2017

Berlin, Erlass vom 28. Oktober 2016

Bayern, Erlass vom 13.3.2018

Erlasslage in anderen  Bundesländern

http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/20171004_Erlass_Haertefallregelung____22_SGB_XII.pdf
https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/behoerden/Erlasse_ab_2012/Berufsausb_Leistungsgew_AsylbLG_Stand_10.5.17.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/AsylbLG_Ha__rte_BAFo__G_Berlin.pdf


L. macht eine rein schulische Ausbildung 

zum Ernährungsassistenten. Er hat eine 

Aufenthaltsgestattung und erhält nur rein 

private Unterstützung für die Ausbildung. Er 

fragt sich, wie die Krankenversicherung 

möglich sein kann bzw. wer die Kosten für 

die Gesundheitsversorgung tragen muss.

Beispiel



Krankenhilfeleistungen sind vom 

Leistungsausschluss nicht erfasst (sondern 

nur „drittes und viertes Kapitel“). Das 

Sozialamt muss also in jedem Fall 

Krankenhilfe leisten, sofern keine gesetzliche 

Krankenversicherungspflicht besteht.



http://www.einwanderer.net/

uebersichten-und-arbeitshilfen/


